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Haushaltssatzung des Zweckverbandes Thermische Klärschlammverwertung Amperland 

für das Jahr 2025 

 
 

I. 
 

Aufgrund des Art. 40 Abs. 1 des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit in Verbindung mit 
Art. 63 ff. der Gemeindeordnung erlässt der Zweckverband folgende Haushaltssatzung: 
 
 

§ 1 
 

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 wird 

 EUR 

a) im Erfolgsplan: 
in den Erträgen auf 2.403.600 
in den Aufwendungen auf 2.403.600 

b) im Vermögensplan: 
in den verfügbaren Deckungsmitteln auf        2.100 
in den benötigten Mitteln auf        2.100 
  

festgesetzt. 
 
 

§ 2 
 

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen. 
 
 

§ 3 
 

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan werden nicht festgesetzt. 
 
 

§ 4 
 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirt-
schaftsplan wird auf 50.000 EUR festgesetzt. 
 

 
§ 5 

 
Umlagen werden nicht erhoben. 
 
 

§ 6 
 

Diese Haushaltssatzung tritt am 01. Januar 2025 in Kraft. 
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II. 
 
Die Haushaltssatzung samt ihren Anlagen ist gemäß Art. 40 Abs. 1 Satz 1 des Gesetzes über die 
kommunale Zusammenarbeit i.V.m. Art. 65 Abs. 3 Satz 3 der Gemeindeordnung vom Tage der Be-
kanntmachung im Amtsblatt des Landratsamtes Fürstenfeldbruck bis zur nächsten amtlichen Be-
kanntmachung einer Haushaltssatzung in der Geschäftsstelle des  AmperVerbandes, Josef-Kistler-
Weg 20, 82140 Olching, 1. Stock, Zimmer 1.36, während der allgemeinen Dienststunden öffentlich 
zugänglich gemacht (Auflegung durch Einsichtnahme). 
 
 
 
Olching, den 15.04.2025 
 
 
Stefan Joachimsthaler 
Verbandsvorsitzender 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Herausgeber: Landratsamt Fürstenfeldbruck – Redaktion und Druck Referat 10 
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